
Sonderflash 76a, Mai 2012
Syndikat der Pressephotographen, Presse-
bildagenturen und Filmreporter Österreichs
Fach 153, 1131 Wien

Seit Jahresbeginn arbeitet eine politisch unabhängi-
ge Gruppe von Fotografinnen und Fotografen aus 
den Bereichen Pressefotografie, Fotojournalismus, 
künstlerische Fotografie, sowie der Berufs- und Meis-
terfotografie an einem hohen Ziel: Sie alle unterstüt-
zen ausdrücklich die in Begutachtung befindliche 
Änderung der Gewerbeordnung 1994, nach der das 
Gewerbe der Berufsfotografen ein freies Gewerbe 
ohne Zugangsbeschränkung werden soll. 

Alle wesentliche Argumente FÜR die Freigabe und 
GEGEN die Bedenken seitens der Innung werden 
nun hier genannt:

1. Es geht es um freien Zugang zu einem un-
gefährlichen Gewerbe. Es ist auch in Österreich 
längst klar, dass jeder Mensch das Recht haben 
muss, ohne Beschränkung und Befähigungsnach-
weise als Selbstständiger tätig zu sein, sofern die 
Ausübung seines Berufs keine Gefährdung an-
derer darstellt. Der Text des Änderungsvorschlags 
des Wirtschaftsministeriums sagt daher deutlich:

„ . . . Die Reglementierung eines Gewerbes ist nur 
dann rechtfertigbar, wenn die Ausübung des Ge-
werbes mit Gefahren für die Gesundheit oder die 
Sicherheit verbunden ist oder der Befähigungsnach-
weis für den Schutz der Kunden vor Vermögens-
schäden erforderlich ist. Ein Festhalten am Befähi-
gungsnachweis der Berufsfotografen ist vor diesem 
Hintergrund nicht mehr sachlich zu begründen.“

Genau das ist der Punkt: Sachlich ist die Behinderung 
der Gewerbeausübung nicht mehr zu begründen! 
Und: Angst vor Konkurrenz ist natürlich kein ausrei-
chender Grund, einen Markt zu beschränken!

2. Laut bisheriger Zugangsverordnung zum Gewerbe 
„Berufsfotograf“ muss man nicht mehr unbedingt die 
Meisterprüfung ablegen, die „Meisterpflicht“ ist daher 
nicht mehr existent. Es gibt auch 7 andere Zugangs-
möglichkeiten. Punkt 3 sagt z.B. klar: Wer mehr als 
5 Jahre „einschlägige“ Tätigkeit als Selbstständiger 
nachweisen kann, ist formell befähigt. Aus dem Wort 
„einschlägig“ eine Blockierung längst formell befähig-
ter Fotografen zu konstruieren, ist Willkür und schafft 
Rechtsunsicherheit. Die Freigabe wird das endlich 
abschaffen und dazu führen, dass viele hervorragen-

de Fotografinnen und Fotografen – die es im Bereich 
der Pressefotografie und der künstlerischen Fotogra-
fie bereits gibt – endlich legal arbeiten dürfen. 

Die Anzahl der befürchteten Neueinsteiger wird sich 
daher eher in Grenzen halten, die meisten neuen 
Berufsfotografen arbeiten jetzt schon als Fotografen, 
allerdings unter ständig präsenten Anzeigedrohun-
gen und entsprechenden Unterlassungsklagen der 
Innung der Berufsfotografen.

3. Das vollwertige Handwerk mit dualer Ausbildung 
gibt es seit langem nicht mehr. Eine Lehre mit Berufs-
schule oder alternativ die „Graphische“ als Schule - 
beides seit den 70er Jahren bis zur Jahrtausendwen-
de unumgänglich als Ausbildung vor der Meisterprü-
fung - sind längst nicht mehr als Vorausbildung nötig. 

Die Meisterprüfung (einige Zeit auch nur Befähigungs-
prüfung genannt) kann heute von JEDEM fotografisch 
unausgebildeten Quereinsteiger OHNE klassische 
Vorbildung abgelegt werden. Wenn der Titel „Meis-
ter“ und der wichtige handwerkliche Vorbildungsweg 
forthin als Qualitätskriterium dienen soll, kann es nicht 
sein, dass man „Meister“ ohne handwerkliche Vorbil-
dung werden kann - und oft nur mit einem kurzen 
Kurs auf  die Prüfung vorbereitet wird!

4. Die derzeit anerkannten Ausbildungswege Lehre 
mit Berufsschule und Graphische haben durch diese 
Abwertung des „Meisters“ ebenfalls wesentlich weni-
ger Wert. 

Außerdem reichen zurzeit weder diese beiden offiziell 
anerkannten noch andere bereits vorhandenen Aus-
bildungsmöglichkeiten, dass Absolventen als Berufs-
fotografen arbeiten dürfen. Trotz guter Ausbildung, 
gelten die Absolventen dieser Schulen weniger, als 

Wichtiges in Kürze: 
Es blieb niemandem verborgen, dass in 
den facebook-Foren und auch auf der 
eigenen Webseite www.syndikatfoto-
film.at nur mehr ein Thema in aller 
Munde ist: Die anstehende Änderung 
der Gewerbeordnung 1994.

Worum geht es nun genau? 
Einfach ausgedrückt: Unser Presse-
fotografen-Gewerbe soll künftig im 
Gewerbe des Berufsfotografen ohne 
Zugangsbeschränkung aufgehen!

Das geht uns alle an! Hier die Auflis-
tung der Ereignisse, Vergleiche, Aus-
blicke, Resümee und Zukunft.
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die mittels Kurzkurs zur Meisterprüfung geführten 
Quereinsteiger, denen jegliche Ausbildungszeit fehlt. 

5. Sobald der Zugang zum Gewerbe Berufsfotograf 
frei ist, werden daher auch Ausbildungsstätten wie 
Fachhochschulen, Akademien, Fotoschulen und 
noch weitere neue zu entwickelnde Ausbildungswe-
ge endlich sinnvoll, die Qualität der Absolventen wird 
die Ausbildungsqualität der jeweiligen Schulen be-
stätigen, ein Qualitätswettbewerb der Ausbildungs-
möglichkeiten entsteht. „Pflichtschule“ ist nun mal 
nicht alles, sonst würde wohl niemand studieren. 

In allen anderen freien Gewerben existiert ebenfalls 
weiterhin Ausbildung, Deutschland und viele andere 
Länder mit freiem Gewerbe und trotzdem hochqua-
litativer Fotografie und vielen guten Ausbildungsmög-
lichkeiten können uns Vorbild sein. 

6. Das oft benützten Gegenargument KONSUMEN-
TENSCHUTZ ist in Zeiten des Internet obsolet, jeder 
Konsument, der ein unwiederholbares Ereignis wie 
eine Hochzeit plant, kann sich im Voraus ausreichend 
über die Fotografen seines Geschmacks im Internet 
informieren. 

Webseitengestaltung und Fotoauswahl sagen heute 
mehr über die Qualität eines Fotografen aus als jeg-
liches Meisterzertifikat. Die Kunden können sich da-
durch wesentlich besser informieren, als es früher je 
möglich war. 

7. Die Gründe für eine Preisspirale nach unten liegen 
eher an der Konzentration von Medienmonopolen 
und weniger am „Dumpinghonorar“ der neuen Foto-
grafen, denn auch derzeitige Meister verkaufen sich 
heute zu billig. Ganz im Gegenteil, wenn endlich die 
„illegalen“ Fotografen offiziell arbeiten und den Ge-

werbeschein lösen dürfen, werden Sie weniger „inoffi-
ziell“ agieren und wegen der höheren Betriebskosten 
auch besser kalkulieren müssen.

8. Die „Masterclass“ oder „Meisterprüfung“ auf frei-
williger Basis als höchste Stufe der Ausbildung und 
Arbeitserfahrung soll in Zukunft als neues Qualitäts-
Zertifikat definiert werden. Dazu muss aber sowohl 
einschlägige Tätigkeit, Erfahrung, Ausbildung und 
Top-Qualität nachgewiesen werden!

Einfach zu einer Prüfung anzutreten wie heute üblich, 
kann definitiv nicht für ein „Meisterzertifikat“ reichen. 

Diese Zertifizierung muss aber auch nicht unbedingt 
durch eine Prüfung erfolgen, sie kann auch über 
kompetentem Juryentscheid verliehen werden.

9. Heutiges Netzwerken ermöglicht vielfältige Kom-
munikation. So ist es weiter nicht verwunderlich, dass 
sich auf der Website www.freiefotografie.at eine 
Gruppe „Erstunterstützer“ formierte, um dem Ansin-
nen des BM für Wirtschaft, Dr. Reinhold Mitterlehner, 
Nachdruck zu verleihen und ihn zu unterstützen.

Über 9.000(!) Pro-Stimmen sind bereits Fakt, viele wei-
tere sind noch möglich!

Den hier erstmals aufgezeigten 
„Erstunterstützern“, also den von 
der Idee der Freigabe des Fo-
tografengewerbes Infizierten der 
ersten Stunde, ist zweifellos der 
bisherige Erfolg der Unterstüt-
zungsaktion anzurechnen! Über 
9.000 Kolleginnen und Kollegen 
nicht nur aus allen Bereichen der 
Fotografie folgten bis jetzt und 
wissen genau, was sie tun!

Es ist dies die größte Willenskund-
gebung von Fotografinnen und 
Fotografen, die eine parlamen-
tarische Vorlage in Österreich je 
unterstützte!

Deine Unterstützung ist noch im-
mer erbeten:

www.freiefotografie.at

gerhard.sokol@syndikatfotofilm.at
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